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Niederschrift 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Zülow 

 Sitzungstermin: Dienstag, 28.01.2003 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 21:00 Uhr 
 Ort, Raum: Zülow, im Gemeinderaum 

Anwesend sind: 
Bürgermeister 
Herr Alfred Nestler  
Gemeindevertreter 
Herr Bernd Käselau  
Herr Edgar Kopplin  
Herr Kurt Müller  
Herr Jürgen Ristedt  
Frau Elke Schöner  
Frau Ilona Wulff  
 
 

Entschuldigt fehlen: 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Begrüßung,Feststellung der Beschlußfähigkeit,Genehmigung der Tagesordnung 
2 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom  20.11.2002 
3 Einwohnerfragestunde  gem.  § 17,  Abs. 1 KV 
4 Informationen des Bürgermeisters 
5 Haushaltssatzung 2003 der Gemeinde Zülow 

Vorlage: 2003/ZÜL/039 
6 Überplanmäßige Ausgabe für die Kleineinleiterpauschale 2001 

Vorlage: 2002/ZÜL/036 
7 Beratung über die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 

Gemeinde Zülow 
8 Gemeindliches Einvernehmen zu Bauanträgen 
 

Protokoll: 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Begrüßung,Feststellung der Beschlußfähigkeit,Genehmigung der Tagesordnung 
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Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden . 
Die Beschlußfähigkeit wird mit 6 von 7 Gemeindevertretern festgestellt.  
Die Tagesordnung wird bestätigt .  
 

  
  
zu 2 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom  20.11.2002 
  

 Die Sitzungsniederschrift vom  20.11.2002 wird einstimmig bestätigt .  
 

  
  
zu 3 Einwohnerfragestunde  gem.  § 17,  Abs. 1 KV 
  

 Anfrage zur Ausrichtung des Amtsfeuerwehrausscheid in der  
Gemeinde Zülow am 10.Mai 2003  .  

 Das Amt, der Amtswehrführer und der Bürgermeister werden  
demnächst darüber beraten wie dieser Tag in der Gemeinde ablaufen wird.  
Die Kosten für die Ausgestaltung und Austragung des Ausscheides trägt 
das Amt .  
Die Gemeindevertretung wird dafür sorgen das die Straßen und Gehwege 
bis dahin wieder hergestellt sind.  

 
 Container soll aufgearbeitet werden für den TSA – Hänger .  

Feuerwehrgerätehaus wurde 1957 gebaut und ist für die  
heutige Technik zu klein .  
Wir müssen uns Gedanken machen wie wir ohne hohe finanzielle  
Ausgaben etwas verbessern können .  

 
 Der begonnene  Straßenbau in Zülow läuft nicht so wie geplant, es wird nur 

mit zwei Kollegen gearbeitet, dadurch wird nicht genug geschafft.  
Dieses Problem sollte bei der Bauberatung angesprochen werden.  
Ebenfalls sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, das von der 
Baufirma abends oder nach Arbeitsschluß die Straßen einigermaßen 
gereinigt werden .  

 
 

  
  
zu 4 Informationen des Bürgermeisters 
  

 Rechnung über Kleineinleiterpauschale bezieht sich auf 2001 , 
 dieser Bescheid  ist rechtskräftig .  
 Vorschlag : Restforderung für 2001 sollte bezahlt werden .  
 
 Bescheid 2002 prüfen und Verhandlungen führen ob die 
Summe 
 stimmt.  
 
 Landkreis Ludwigslust , Amt Stralendorf und Vertreter des  

Zweckverbandes Grevesmühlen  sollten diese Bescheide 
prüfen  

damit  bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung die Angelegenheit 
geklärt ist .  

 
 Beschluss: 

 
 

  
zu 5 Haushaltssatzung 2003 der Gemeinde Zülow 
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Vorlage: 2003/ZÜL/039 
  
 Beschluss: 

 
Sach- und Rechtslage: 
Der Haupt – und Finanzausschuss der Gemeinde Zülow hat über den Entwurf des 
Haushaltes 2003 beraten und empfiehlt der Gemeindevertretung die vorliegende 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zu beschließen.  
Die Haushaltssatzung ist genehmigungsfrei . 
Die Pläne und Erläuterungen sind in der Anlage enthalten .  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Zülow beschließt die Haushaltssatzung 2003 
mit ihren Anlagen . Der Bürgermeister wird ermächtigt, in 
Zusammenarbeit mit der Kämmerei des Amtes Stralendorf, über die 
günstigste Kreditaufnahme zu entscheiden. 
 
 
Bemerkungen 
Die aus verwaltungstechnischen Gründen nicht beigefügten beschlussbegründenden 
Unterlagen sind, nach vorheriger Anmeldung, während der Dienstzeit der Amtsverwaltung 
bei dem zuständigen Sachbearbeiter einzusehen. 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine  Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:  7 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:  7 
Davon stimmberechtigt:     7 
Ja-Stimmen:      7 
Nein-Stimmen:      0 
Stimmenenthaltungen:     0 
Ungültige Stimmen:     0   

 
 

  
zu 6 Überplanmäßige Ausgabe für die Kleineinleiterpauschale 2001 

Vorlage: 2002/ZÜL/036 
  
 Beschluss: 

 
Sach- und Rechtslage: 
 
Für die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 AbwAG M-V an Stelle von 
Kleineinleitungen zu zahlende Abwasserabgabe wurde für die Gemeinde 
Zülow ein Abgabenbescheid für das Jahr 2001 in Höhe von 3.327,54 € 
vom Landkreis Ludwigslust erlassen. Lt. Haushaltsansatz im Jahr 2002 
wurden für diese Abgabe 2.100,00 € eingestellt und gezahlt. 1.227,54 € 
stellten eine überplanmäßige Ausgabe im Jahr 2002 dar. In der 
Gemeindevertretersitzung am 19.11.2002 wurde der Beschluß 
zurückgestellt, da noch Klärungsbedarf zwischen den 
Gemeindevertretern und dem Landkreis bestand. Der Leiter der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust konnte zu o.g. Problematik 
noch nicht Stellung nehmen, er bat um einen neuen Termin bzw. würde 
er sich auch schriftlich zu diesem Problem äußern. Nach Rücksprache 
mit dem Bürgermeister ist eine Klärung des Problems auf der nächsten 
Bauausschußsitzung vorgesehen. 
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Für das Jahr 2003 wurden vom Haupt- und Finanzausschuß Zülow keine 
Mittel für Kleineinleiter eingestellt, daher handelt es sich jetzt um eine 
außerplanmäßige Ausgabe. Der Bescheid des Landkreises Ludwigslust 
ist rechtskräftig und muß daher beglichen werden. 
Die Kosten in Höhe von 1.227,54 € sind eine außerplanmäßige Ausgabe, 
die nach § 52 KV M/V nur dann zulässig sind, wenn sie unvorhergesehen 
und unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet wird. Die 
Voraussetzungen hierfür werden als gegeben angenommen. Die 
Ausgabe erfolgt in der Haushaltsstelle 1.70000.71200. 
Die Deckung erfolgt vorläufig aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt entsprechend der Sach- und 
Rechtslage die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.227,54 €. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:  7 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:  7 
Davon stimmberechtigt:     7 
Ja-Stimmen:      0 
Nein-Stimmen:      7 
Stimmenenthaltungen:     0 
Ungültige Stimmen:     0   

 
 
 

  
zu 7 Beratung über die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 

Gemeinde Zülow 
  

 
 
 Den Gemeindevertretern liegt eine Satzung über die Erhebung von 
 Erschließungsbeiträgen  in der Gemeinde Zülow vor.  
 
 Herr Lischtschenko gibt Erläuterungen zur Satzung, wie und nach  

welchem Prinzip Erschließungsbeiträge erhoben werden und dann  
auf die Anlieger umgelegt werden .  
 
Der Bauausschuss wird sich in der nächsten Sitzung über diese  
Satzung beraten . 
Danach sollte im Amt eine Beschlussfassung der Satzung für die  
Gemeinde Zülow vorbereitet werden , damit diese  eventuell in  
der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung beschlossen werden  
kann  
 

 
  
  
zu 8 Gemeindliches Einvernehmen zu Bauanträgen 
  

 Der Gemeindevertretung liegt ein Bauantrag der Familie Pahlow  vor. 
 Der Bürgermeister erläutert diesen Antrag .  
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Das Abstimmungsergebnis  ist dem Antrag zu entnehmen der Anlage des Protokolls 
ist .  

   
 

  
  
 
________________________________________________________________________________ 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 
Vorsitzender 
 
 
 
Schriftführer 
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